
 

Alle in dieser Satzung aufgeführten Ämter und Funktionen können durch Mitglieder aller Geschlechter (m/w/d) wahrgenom-
men werden. Im Satzungstext wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei allgemeinen Aussagen nur die männliche Form 
des Substantivs verwendet. 
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1 Die Verhandlungen des Vorstandes, des Vereinsausschusses und der Revisoren sind vertraulich. 2 Die satzungsgemäßen 
Mitteilungspflichten der Organe untereinander bleiben hiervon unberührt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 Den Vorstandsmitgliedern, Geschäftsstellenmitarbeitern und sonstigen Funktionären des Vereins und allen Mitarbeitern 
des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. 33 Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 
 
 
 
 

1 Ist oder wird eine in dieser Satzung enthaltene Bestimmung unwirksam, so bleibt der übrige Teil der Satzung hiervon 
unberührt. 2 Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vereins und dem 
von ihm verfolgten Ziel möglichst nahe kommt. 

1 Diese Satzung tritt durch den Beschluss der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 20.10.2021 mit Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 


